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Das Recht der Koalitionen 
Verfassungsrechtliche Fragestellungen 

von Professor Dr. Peter B a d u r a , München 

I N H A L T 
I. Die Koalitionsfreiheit und die kollektiv-

reduliche Ordnung 
1. Die Koalitionsfreiheit intendiert eine 

autonome Ordnung des Arbeitslebens. 
2. Die Koalitionsfreiheit ist auch eine kol

lektive Gewähr le i s tung . 
3. Die Tarifautonomie stellt, soweit sie zu 

normativen Regelungen befähigt , eine 
auf staatlicher Anerkennung beruhende 
Wahrnehmung kollektiver Interessen 
dar und ist auch eine im öffentlichen 
Interesse liegende Aufgabe. 

4. Der verfassungsrednliche Schutz der T a 
rifautonomie schließt institutionelle Be
dingungen des Tarifvertragssystems ein. 

I I I . Die Koalitionen und ihr verfassungsrecht
licher Status 
1. Die Koalitionsfreiheit sichert die so

ziale Selbstbestimmung. 
2. Die verfassungsrechtlidi vorausgesetzten 

Merkmale der Koalitionen leiten sidi 
aus dem Schutz- und Ordnungsziel der 
Koalitionsfreiheit ab. 

3. Koalitionen sind nidit notwendig ta
ri f fähig. 

4. Die Gewerkschaften sind die kollektive 
Sdiutzmacht der Arbeitnehmer. 

5. Der Schutz der Koalitionsfreiheit be
schränkt sich nicht auf einen „ K e r n b e 
reich " koa lk ionsgemäßer Betät igung. 

I U I . Die organisatorische Autonomie und ihre 
Bindungen 
1. Organisationsautonomie und Satzungs

autonomie sind notwendige Bedingun
gen der Koalitionsfreiheit. 

2. Die Organisationsprinzipien der Koa l i 
tionen sind Bestimmungsgründe der Ar 
beits- und Wirtschaftsverfassung. 

3. Durch ein „Koal i t ionsgesetz" auferlegte 

Anforderungen demokratischer Willens
bildung dürfen das Prinzip der sozialen 
Selbstbestimmung nicht beeinträchtigen. 

I V . Kollektive Intcressenw rahrung und A u 
ßenseiter 
1. Der reditliche Schutz des Vertretungs

anspruchs der Koalitionen wird durch 
das Prinzip der freien Verbandsbildung 
bestimmt und begrenzt. 

2. Koalitionsfreiheit und Koalitionszwang 
sind unvereinbar. 

V . Arbeitsverfassung und Wirtschaftsverfas
sung 
1. Die gesetzlichen Befugnisse der Gewerk-

sdiaften im Rahmen der betrieblichen, 
der unternehmerischen und der gesamt
wirtschaftlichen Mitbestimmung beruhen 
auf der Koalitionsfreiheit. 

2. Eine wirtschaftsdemokratische Aufhe
bung der Verschiedenheit von Arbeits
verfassung und Wirtschaftsverfassung 
setzt ein verfassungsänderndes Gesetz 
voraus. 

3. Die Koalitionsfreiheit wird in dem 
M a ß e zu einem Strukturprinzip der 
Sozialordnung, in dem die Ordnungs
und Verteilungsfunktion des Tarifver
trages gegenüber dessen Schutzfunktion 
in den Vordergrund tritt. 

V I . Die autonome Ordnung des Arbeitslcbens 
im demokratischen Verfassungsstaat 
1. Sozialstaat und Koalitionsfreiheit ste

hen in einem notwendigen Zusammen
hang. 

2. Parlamentarisdi/parteicnstaatlichc Re
präsentat ion und verbändestaat l iche I n 
teressen wahrung sind je für sidi not
wendige Bedingungen des politischen 
Prozesses der Demokratie. 

I. Die Koalitionsfreiheit und die kollektivrechtliche Ordnung 

/. Die Koalitionsfreiheit intendiert eine autonome Ordnung des Arbeitsiebens. 

Die Verfassung garantiert die Koalitionsfreiheit1 als ein Grundrecht (Art. 9 

1) R. Dietz, Die Koalitionsfreiheit, in : Die Grundrechte, I I I / l , 1958, S. 417; W. Weber, 
Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie als Verfassungsproblem, 1965; P. Lerche, Ver
fassungsrechtliche Zentralfragen des Arbeitskampfes, 1968, S. 25 ff.; R. Richardi, 
Grundprobleme der kollektiven Koalitionsfreiheit, ZfA 1, 1970, S. 85; U . Scheuner, 
Einführung, in: ders. (Hrsg.), Die staatlidie Einwirkung auf die Wirtschaft, 1971, S. 
54 ff.; R. Scholz, Koalitionsfreiheit als Verfassungsproblem, 1971; P. Badura, Arbeits
gesetzbuch, Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie, R d A 1974, 132; ders., Unterneh-
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Abs. 3 GG) 2 : „Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe 
gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, 
sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig . . ." Die programma
tischen, wirtschaftsverfassungsrechtlichen Grundsätze des Art. 165 Abs. 1 Weima
rer Reichsverfassung — „Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleich
berechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der pro
duktiven Kräfte mitzuwirken. Die beiderseitigen Organisationen und ihre Verein
barungen werden anerkannt" — hat das Grundgesetz nicht übernommen 3. Hier wie 
auch sonst sollte der Gesetzgeber nicht auf bestimmte Programme für „Lebensord
nungen" festgelegt werden. Dies, wie auch das klare Bekenntnis gegen ein kollekti
vistisches Staatsbild (Art. 1 GG) erlauben jedoch nicht den Schluß, das Grundgesetz 
habe zu einer nur individualistischen Orientierung zurückkehren wollen. Das Schutz
ziel der Koalitionsfreiheit ist die Anerkennung und Sicherung der kollektiven Wah
rung und Durchsetzung von Interessen auf der Grundlage freier und selbstbestimm
ter Assoziation. Die soziale und politische Lage, aus der die hier durch ein spezifi
sches Grundrecht aufgenommene Schutzbedürftigkeit entsprang und entspringt, ist 
die abhängige Arbeit unter den Bedingungen privatwirtschaftlicher Leistung. Der 
so zu erklärende verfassungspolitische Sinn der Koalitionsfreiheit gibt der kollek
tiven Interessenwahrung der Arbeitnehmer verfassungsrechtlich ein hervorgehobe
nes Gewicht und gibt den zur kollektiven Interessenwahrung berufenen Vereini
gungen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, den Koalitionen, eine verfassungs
rechtlich selbständige Stellung. Das tritt charakteristisch in dem arbeits- und 
wirtschaftsverfassungsrechtlich ausschlaggebenden Betätigungsfeld der Tarifautono
mie zu Tage, die auf der Seite der Arbeitnehmer ein Recht nur der Koalitionen ist. 
Die grundrechtliche Anerkennung eines selbständigen Status der Koalitionen ist 
durch den mit der Notstands-Novelle vom 24. 6. 1968 (BGBl. I S. 709) eingefügten 
Art. 9 Abs. 3 Satz 3 GG bestätigt worden, der die von den Koalitionen geführten 
Arbeitskämpfe besonders sichert. 

Die in der Koalitionsfreiheit begründeten Rechte der Koalitionen haben in der 
bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 9 Abs. 3 GG 4 

eine dominierende Rolle gespielt. In der jüngsten Entscheidung5 erhebt das Gericht 

merischc Mitbestimmung, soziale Selbstverwaltung und Koalitionsfreiheit, R d A 1976, 
275; F. J . Säcker, Die Institutions- und Betätigungsgarantie der Koalitionen im Rahmen 
der Gesamtrcditsordnung, ArbRGgwart 12, 1975, S. 17; E . Stein, Staatsrecht, 5. Aufl., 
1976, S. 179 ff.; Badura/Rittner/Rüthers, Mitbestimmungsgesetz 1976 und Grundge
setz, 1977, S. 234 if.; W. Zöllner, Arbeitsrecht, 1977, S. 70 ff. 

2 ) Die Garantie der Vereinigungsfreiheit in Art. 11 Europ. Mcnsdienrechtskonvention 
hebt das Recht aller Menschen, zum Sdiutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bil
den und diesen beizutreten, besonders hervor. In der Europ. Sozialcharta (Teil I N r n . 
5 und 6, Teil I I Art. 5 und 6) ist das Redit aller Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf 
Freiheit zur Vereinigung in nationalen und internationalen Organisationen zum 
Schutz ihrer wirtsdiaftlichen und sozialen Interessen unterschieden von dem Recht 
aller Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf Kollektivverhandlungen. 

3 ) Anders einige Landesverfassungen; vgl. Art. 169, 176 BayVerf; Art. 50 Abs. 2 
BremVerf; Art. 29 Abs. 2 HessVerf; Art. 26 Ver f .NRW; Art. 54, 67 Verf.RhPfalz; 
Art. 47, 57 Verf.Saarland. 

4) Der Beridit von Zöl lner ( A ö R 98, 1973, S. 71) umfaßt die Bände 1 bis 31 der E n t 
scheidungssammlung; seither: BVer fGE 34, 307; 38, 281; 38, 386; 42, 133; Besdil. v. 
24. 5. 1977, 2 B v L 11/74, betr. die Al lgemeinverbindl icherklärung von Tar i fver t rägen, 
E z A 5 T V G Nr . 5 mit Anm. P. Badura. 

5) Beschluß v. 24. 5. 1977 (Anm. 4). 
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„die von Art. 9 Abs. 3 GG intendierte autonome Ordnung des Arbeitslebens" durch 
die Koalitionen zu einem formelhaft geprägten Auslegungsgedanken für die kol
lektivrechtliche Tragweite der Koalitionsfreiheit. Die „intendierte", also gesicherte 
und darüber hinaus angestrebte „autonome" Ordnung setzt Organisationen vor
aus, die diese Ordnung herstellen und gestalten, eben die Koalitionen. Die sonst 
typische Eigenart der Autonomie als einer rechtlichen Größe ist das durch einen 
übergreifenden Zweck oder durch ein gemeinsames Interesse gekennzeichnete Sub
strat in einem Verein, einer Körperschaft oder einem anderen verbandsartigen Zu
sammenschluß. Ein derartiges Substrat besitzt die „autonome Ordnung des Arbeits
lebens" gerade nicht. Deren Grundlage ist die aus dem „Lebenstatbestand der 
abhängigen Arbeit" 6 resultierende Gegenläufigkeit der Interessen, der Antagonismus 
der Koalitionen7, der „antagonistische und kontradiktorische Charakter" der Ta
rifautonomie8. Die von der Koalitionsfreiheit intendierte kollektive Ordnung des 
Arbeitslebens ist eine Kampf- und Ausgleichsordnung der Koalitionen. Sie ist aller
dings rechtlich bestimmt und begrenzt und durch Rechte und Pflichten der Koali
tionen in die verfassungsstaatliche Gesetzlichkeit eingefügt, nicht also als „Klassen
kampf" toleriert. „Indem das GG in Art. 9 I I I die wirtschaftlichen und sozialen 
Gegensätzlichkeiten des modernen Arbeitslebens einem Auseinandersetzungsprozeß 
überantwortet, legt es die partikularen Kräfte verfahrensmäßig auf den Ausgleich 
von Interessen und die Harmonisierung gegenseitiger Zielsetzungen fest9." Das 
Schutz- und Ordnungsziel der Koalitionsfreiheit als einer kollektiven Gewährlei
stung wird durch die intendierte Kampf- und Ausgleichsordnung geprägt, die der 
Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen dienen soll. 
Der so gewonnenen Leitlinie muß die Auslegung des Art. 9 Abs. 3 GG solgen, so
weit Begriff, Status und geschützte Tätigkeit der Koalitionen in Rede stehen. 

2. Die Koalitionsfreiheit ist auch eine kollektive Gewährleistung 

Das Reichsgericht hatte sich dahin ausgesprochen, daß die den Teilnehmern eines 
Verbandes gewährleistete Koalitionsfreiheit nach Art. 159 WeimRVerf „in Wahr
heit unvollkommen und ein Schattenbild" sein würde, wenn nicht auch das Recht 
der Gesamtheit der Teilnehmer geschützt wäre, die zur Durchführung des Koali
tionszwecks erforderlichen Maßnahmen und Abreden zu treffen, ζ. B. die Festset
zung und Durchsetzung von Vertragsstrafen gegen unbotmäßige Mitglieder10. Es 
war dennoch der Auffassung, Art. 159 WeimRVerf gewährleiste die Vereinigungs-
freiheit des einzelnen, bestimme aber nichts über die Rechte der Berufsvereinigun
gen, zu denen sich die einzelnen zusammenschließen; auch Art. 165 Abs. 1 Satz 2 
WeimRVerf gebe solche Rechte nicht, da er nur ein Programmsatz sei11. Demgegen
über gelangte das Bundesverfassungsgericht von vornherein zu der Auslegung, Art. 
9 Abs. 3 GG schütze „auch die Koalition als solche"12. Eine Gruppe von Autoren 
hält dennoch daran fest, daß die kollektivrechtlichen Garantien der Koalitionsfrei-

6 ) G . Mül ler , Die Koalitionen in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 
JJb 1969/70, S. 125/131. 

7) G . Mül ler aaO. (Anm. 6) S. 133; R. Scholz aaO. (Anm. 1) S. 49 f. 
ή Η. F . Zacher, Staat und Gewerkschaften, 1977, S. 39. 
9) P. Lerdie aaO. (Anm. 1) S. 30 f. 
JO) R G Z 111, 199/202. 
U ) R G Z 113, 33/36 f. 
12) B V e r f G E 4 , 96. 
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heit letztlich nur von der individualrechtlichen Gewährleistung eines Freiheitsrechts 
abgeleitet seien13. Eine derartige Relativierung der kollektiven Gewährleistung 
läßt sich der Praxis des Bundesverfassungsgerichts nicht entnehmen. „Für den Be
reich des Arbeits- und Wirtschaftslebens gewährleistet Art. 9 Abs. 3 GG Bestand 
und Tätigkeit der (frei gebildeten) Koalitionen (d. h. praktisch der Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände), ebenso aber auch das Recht der Mitglieder einer Koali
tion, an deren Arbeit teilzunehmen und Beeinträchtigungen ihrer Tätigkeit zugleich 
als Verstoß gegen das eigene Grundrecht anzufechten . . . 1 4 . " Der spezifische Schutz, 
den die Koalitionsfreiheit der abhängigen Arbeit verschaffen wil l , knüpft daran 
an, daß die Arbeitnehmer nur durch die kollektiv organisierte Interessenwahrung 
befriedigende Arbeitsbedingungen erreichen können und deswegen gerade auf die 
Sicherung ihrer Koalitionen angewiesen sind. Diesem Schutzziel entspricht der 
selbständige verfassungsrechtliche Status der Koalitionen. Für einzelne Bereiche, 
so Tarifautonomie und Arbeitskampf, beschränkt sich die Koalitionsfreiheit sogar 
auf eine kollektive Gewährleistung. 

3. Die Tarifautonomie stellt, soweit sie zu normativen Regelungen befähigt, eine 
auf staatlicher Anerkennung beruhende Wahrnehmung kollektiver Interessen dar 

und ist auch eine im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe 

Die von der Koalitionsfreiheit intendierte autonome Ordnung des Arbeitsiebens 
wird hauptsächlich durch das Tarifvertragssystem bewirkt. Die Teilnahme der 
Koalitionen an diesem System und die normative Gestaltungsvollmacht der Koalitio
nen im Rahmen dieses Systems beruhen auf der Tarifautonomie15. Die Tarifauto
nomie ist ein durch die Koalitionsfreiheit geschütztes Betätigungsrecht der Koalitio
nen. Die verfassungsrechtliche Garantie der Tarifautonomie besteht nach der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts darin, daß den frei gebildeten Koalitionen 
durch Art. 9 Abs. 3 GG die im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe zugewiesen 
und in einem Kernbereich garantiert ist, insbes. Löhne und sonstige materielle Ar
beitsbedingungen in einem von staatlicher Rechtsetzung frei gelassenen Raum in 
eigener Verantwortung und im wesentlichen ohne staatliche Einflußnahme durch 
„unabdingbare Gesamtvereinbarungen" sinnvoll zu ordnen, wofür der Gesetzgeber 
den Koalitionen „das Mittel des Tarifvertrages" an die Hand gegeben hat 1 6. Die 
Tarif normen sind „autonome Rechtsnormen der Koalitionen"1 7, Rechtsregeln kraft 
Anerkennung durch die staatlidie Gewalt1 8. Kraft der Koalitionsfreiheit besteht 
ein „Vorrecht der Verbände, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen durch eigene 
Normsetzung zu wahren und zu fördern", und kommt dem Staat eine „subsidiäre 
Regelungszuständigkeit" zu, die immer dann eintritt, wenn die Koalitionen die 
ihnen übertragene Aufgabe, das Arbeitslcben durch Tarifverträge sinnvoll zu ord
nen, im Einzelfall nicht allein erfüllen können und die soziale Schutzbedürftigkeit 
einzelner Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen „oder ein sonstiges öffentliches 

13) Bes. R. Scholz aaO. (Anm. 1); W. Zöl lner , Rechtsprechungsbericht aaO. (Anm. 4), S. 
78 ff. 

14) BVer fGE 38, 281/303. 
15) Dazu die Nachweise in Anm. 1 sowie auch: K. Biedenkopf, Grenzen der Tarif auto

nomic, 1964; Η. Η. von Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen, 1977, S. 100 ff.; 
H . Wiedemann/H. Stumpf, Tarifvertragsgesetz, 5. Aufl., 1977, Einleitung. 

Ι 6) Hierzu und zum folgenden: BVerfG Beschluß vom 24. 5. 1977 (Anm. 4). 
17) BVer fGE 28, 295/305. 
18) BVer fGE 34, 307/317. 
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Interesse" ein Eingreifen des Staates erforderlich macht. Auch ist es Sache des Ge
setzgebers, die „Anerkennung" der Tarifnormen zu definieren, also etwa die Bedin
gungen der Tariffähigkeit festzulegen, und weiter die Tarifautonomie durch ausge
staltende Regelungen zu ermöglichen und zu stärken, wie etwa durch Ermächtigung 
zur Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen. 

Nach diesen Grundsätzen beruht die Tarifautonomie, soweit sie zu normativen 
Regelungen befähigt, auf staatlicher „Anerkennung" und ist sie eine „im öffent
lichen Interesse liegende Aufgabe". Die Tarifnormen haben somit nicht einen ori
ginären Geltungsgrund im Assoziationsprinzip, gehen aber auch nicht aus der Aus
übung einer den Tarifparteien „delegierten", also an sich staatlichen Befugnis 
hervor. Der Staat gibt durch Verfassung und Gesetz der Übereinkunft der Koalitio
nen und damit der in den Koalitionen verkörperten sozialen Selbstbestimmung und 
kollektiven Interessenwahrung die Kraft, unabdingbare Normen zur Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu schaffen. Diese kollektiv
rechtlich organisierte und in dieser Erscheinungsweise staatlich anerkannte Rechts
erzeugung läßt sich nicht als „kollektive Privatautonomie"19 erklären. 

Die in Übereinkunft, Ausgleichung gegenläufiger Interessen und gegebenenfalls 
Arbeitskampf wirksame Tarifmacht gestaltet die autonome Ordnung des Arbeits
lebens und berührt dadurch das öffentliche Interesse. Die Koalitionsfreiheit über-
sdireitet daher mit der Gewährleistung des freien Koalitionswesens und der Tarif
autonomie die individuelle Frontstellung der Freiheitsrechte; sie weist eine institu
tionelle und wirtschaftsverfassungsrechtliche Orientierung auf. Da das öffentlidie 
Interesse im demokratischen Verfassungsstaat durch das gesetzgebende Parlament 
bestimmt wird, können die Koalitionen gegenüber dem Gesetzgeber nur ein Vor
recht und nicht ein Monopol beanspruchen, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingun
gen durch eigene Normsetzung zu wahren und zu fördern, und kann dieses Vorrecht 
nicht einen absoluten Charakter von „Autonomie" haben. 

4. Der verfassungsrechtliche Schutz der Tarif autonomic schließt institutionelle 
Bedingungen des ΎarifVertragssystems ein 

Normativ gesehen ist die Tarifautonomie eine verfassungsrechtlich gewährleistete 
und gesetzlich näher bestimmte Befugnis der Koalitionen, für bestimmte Bereiche 
Vereinbarungen zu schließen und dadurch auch für die Koalitionsangehörigen, bei 
der Ordnung betrieblicher und betriebsverfassungsrechtlicher Fragen darüber hinaus 
für Dritte, Recht zu setzen (§§ 1, 3, 4 TVG). Die verfassungsrechtlich erhebliche 
Tragweite der Tarif autonomic kann vollständig nur erfaßt werden, wenn die 
Rechtsstellung der Koalitionen als der Subjekte jener staatlich anerkannten Recht
setzungsmacht und Gestaltungsvollmacht in die Betrachtung einbezogen wird 2 0 . Die 
damit verbundenen Fragestellungen betreffen institutionelle Bedingungen des Ta
rifvertragssystems, nämlich die ordnungspolitische Bedingung der Gleichgewichtig
keit der Tarifparteien im Gesamtzusammenhang des kollektivrechtlichen Kampf
und Ausgleichssystems, die Funktionsfähigkeit der Koalitionen für die verbands
mäßige Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, die verbandsmäßige 

1 9 ) R. Richardi, Grundprobleme aaO. (Anm. 1); ders., Betriebsverfassung und Privatau
tonomie, 1973, S. 8; ders., Tarifautonomie, Grundpfeiler freiheitsrechtlicher Arbeits
verfassung, arbeitgeber 1974, S. 739. 

20) P. Badura, Arbeitsgesetzbuch aaO. (Anm. 1), S. 134 ff. 
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Organisation und Willensbildung der Koalitionen und die Wahrung des öffentlichen 
Interesses und der Rechte und Interessen Dritter. 

Das Prinzip der Gleichgewiditigkeit der Tarifparteien ist eine Grundbedingung 
des Tarifvertragssystems. Denn der Staat und das gesetzgebende Parlament können 
die Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen der gegenläufig wirksamen 
Autonomie der Tarifparteien nur unter der Voraussetzung überlassen, daß beide 
Seiten an der Tarifauseinandersetzung prinzipiell und durchschnittlich mit gleicher 
Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit und Kampfkraft teilnehmen21. Andern
falls könnte nicht erwartet werden, daß die sozialen und wirtschaftlichen Interessen 
beider Seiten zu einem gerechten Ausgleich gelangen, ohne daß die Rechte und In
teressen Dritter und die Erfordernisse der Allgemeinheit geschädigt werden. Sofern 
eine Seite ein wesentliches Übergewicht erreichen würde, geriete der antagonistische 
Charakter der kollektivrechtlichen Grundbeziehung in Verfall, der den Schutz der 
Tarifautonomie durch die Koalitionsfreiheit rechtfertigt. In noch grundsätzlicherer 
Sicht erscheinen „Parität der Koalitionen und Antagonismus der Tarifautonomie" 
als „Mechanismen der innergesellschaftlichen Bindung und Kontrolle der involvier
ten gesellschaftlichen Mächte" 2 2 . Die von der Gleichgewichtigkeit des Tarif Ver
tragssystems erwartete „Richtigkeitsgewähr" von Tarifverträgen ist eine institutio
nelle Anforderung, die für sich allein keine Maßstäbe für die Richtigkeit oder An
gemessenheit des im Einzelfall erreichten Ausgleichs aufstellt23. 

Die Koalitionsfreiheit einschließlich der Tarifautonomie ist ein Grundrecht und 
hat deshalb die Koalitionen als gesellschaftliche Gebilde auf der Grundlage freier 
Assoziation vor Augen. Daran kann sich nichts dadurch ändern, daß die staatlich 
anerkannte Rechtsetzungsmacht der Koalitionen wie auch die ihnen in vielfältiger 
Weise gesetzlich eingeräumten Mitwirkungsrechte in Verwaltung und Rechtspre
chung und die von ihnen in Anspruch genommenen — und durch die Koalitions
freiheit geschützten — Einwirkungsmöglichkeiten in politischen, sozialen, wirt
schaftlichen und kulturellen Angelegenheiten in mehr oder weniger großem Maße 
das öffentliche Interesse und die Rechte und Interessen Dritter berühren 2 4 . Soweit 
hier eine „öffentliche Verantwortung", ein „öffentlicher Status" oder eine Bindung 
an das „Gemeinwohl" angenommen wird 2 5 , wird auf die Grenzen der Koalitions
freiheit Bezug genommen und vor allem die Regelungsbefugnis des Gesetzgebers 
behauptet. Das öffentliche Interesse kann unter bestimmten Voraussetzungen auch 
ein Eingreifen des Staates gegenüber der Tarifautonomie rechtfertigen20. Der selb-

2 1 ) B A G JZ 1977, 470; U . Scheuner, Die Rolle der Sozialpartner in Staat und Gesellschaft. 
1973, S. 34; Badura/Rittner/Rüthers aaO. (Anm. 1), S. 243 ft. — Die von Rüthers , Ta
rifautonomie im Umbruch? 1977, S. 14 ff.) zu den Funktionsbedingungen der Tarif
autonomie gezählten „ausgeglichenen Grenzrisiken" (Existenzrisiko des Unterneh
mens, Arbeitsplatzrisiko des Arbeitnehmers) betreffen einen individuellen Faktor und 
Grenzfall des zuerst kollektivrcditlich wirkenden Gleichgewiditsprinzips. 

22) H . F . Zacher aaO. (Anm. 8) S. 41. 
23) Die Gleichgewichtigkeitsanforderung kann deswegen nicht mit U . Zachert (Gewerk-

schaftlidie Übermacht : Chimäre oder Real i tät? A u R 1977, 1/12) a limine verworfen 
werden, weil nicht auch die Kriterien für die Riditigkeit oder Angemessenheit des 
Lohns angegeben werden. 

2 4 ) V/. Weber, Die Sozialpartner in der Verfassungsordnung (1961), in: ders., Spannun
gen und Kräf te im westdeutschen Verfassungssystem, 3. Aufl., 1970, S. 198/210, 224; 
\V. Martens, öffentl ich als Rechtsbegriff, 1969, S. 165 f. 

25) E . R . Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2. Aufl., 2. Bd., 1954, S. 377; W. Weber 
aaO. (Anm. 24) S. 207 ff.; P. Lerche aaO. (Anm. 1) S. 28 f.; U . Scheuner aaO. (Anm. 21) 
S. 22 ff.; Η. H . von Arnim aaO. (Anm. 15) S. 105 f.; H . Wiedemann/H. Stumpf aaO. 
(Anm. 15) Ein l . 193 ff. 

26) BVer fG Beschluß vom 24. 5. 1977 (Anm. 4.). 
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ständige verfassungsrechtliche Status der Koalitionen und der Schutz ihrer koali
tionsgemäßen Tätigkeit durch die Koalitionsfreiheit beschreiben nicht eine Zone 
der Exemtion selbst dort, wo das öffentliche Interesse oder die Rechte und Interes
sen Dritter berührt werden. „Selbstverständlich müssen auch die Gewerkschaften 
angesichts der Bedeutung ihrer Tätigkeit für die gesamte Wirtschaft und ihres (auch 
geistigen) Einflusses auf weite Bereiche des öffentlichen Lebens bei allen ihren Ak
tivitäten das gemeine Wohl berücksichtigen" 2 7. Die Forderung, das gemeine Wohl 
zu „berücksichtigen", bedeutet offensichtlich nicht die Bindung an ein präexistent 
vorgestelltes Gemeinwohl, sondern lediglich die Betonung der unvermeidlichen Kor
relation von öffentlicher Macht und öffentlicher Verantwortung und der Verfügung 
des Staates über die notwendigen Bedingungen des Zusammenlebens, auch in der 
organisierten Demokratie der Parteien und Verbände. Eine Kritik, die darin eine 
„fremdbestimmte Gemeinwohlbindung" der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer 
sieht28, kann sich nicht auf die Koalitionsfreiheit berufen und bestreitet die Legiti
mation des Staates und des gesetzgebenden Parlaments, über das öffentliche Inter
esse zu bestimmen. 

II. Die Koalitionen und ihr verfassungsrechtlicher Status 

1. Die Koalitionsfreiheit sichert die soziale Selbstbestimmung 

In Sinzheimers Gedanken der „sozialen Selbstbestimmung" wird, ausgehend von 
den Bedürfnissen und Forderungen der Arbeitnehmer, das kollektive Arbeitsrecht auf 
ein organisatorisches Prinzip gegründet, das sich sowohl gegen die kapitalistische 
Privatwirtschaft und das Privatrecht, als auch gegen die* staatliche und parlamen
tarische, d. h. durch Gesetz erfolgende Verfügung über die Arbeits- und Wirt
schaftsbedingungen wendet29. In diesem organisatorischen Prinzip, das den Koali
tionen und der Tarifautonomie eine Schlüsselstellung zuweist, wird die Bedeutung 
der Koalitionsfreiheit als eines der kollektiven Interessenwahrung der abhängigen 
Arbeit dienenden sozialen Grundrechts erfaßt. Da so die kollektivrechtliche Grund
beziehung von Arbeit und Kapital zum wesentlichen Medium der Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen wird, setzt die Koalitionsfrei
heit die Koalitionen — und zwar notwendig die Koalitionen beider Seiten — in 
einen selbständigen verfassungsrechtlichen Status ein, der als Rechtsstellung auch 
von Erfordernissen des Allgemeininteresses und nicht nur von den selbstgewählten 
Interessen der Koalitionen und ihrer Mitglieder bestimmt sein muß : j 0 . Deswegen 
darf man von einer grundrechtlich gewährleisteten „Aufgabe" der Koalitionen 
sprechen und kann diese Aufgabe in der neben dem und unabhängig vom Staat 
wirkenden „Selbstverwaltung" des Arbeitslebens gesehen werden31. Kollektive 
und objektive Ausrichtung der Koalitionsfreiheit bedingen sich gegenseitig. Wird 
auf dieser Grundlage die dem Prinzip nach individualrechtliche Deutung der Koali
tionsfreiheit als unzulänglich erkannt, muß folgerichtig auch die Annahme verwor
fen werden, die Koalitonsfreiheit habe eine nur instrumenteile Zielsetzung zugun
sten der Rechte und Interessen der in der Koalition verbundenen einzelnen32. 

27) B V c r f G E 38, 281/307. 
2 8 ) M. Kittner, Bundesverfassungsgericht und Koalitionsfreiheit, G e w M H 1976, S. 154/162. 
2 9 ) Hierzu P. Badura, Unternehmerische Mitbestimmung aaO. (Anm. 1), S. 279 f. 
30) P. Lerche aaO. (Anm. 1) S. 26 f.; F . J . Säcker aaO. (Anm. 1) S. 36. 
31) W. Zöl lner, Arbeitsrecht aaO. (Anm. 1), S. 71. 
32) Zutr. R. Steinberg, Koalitionsfreiheit und tarifliche Differenzierungsklauseln, R d A 

1975, 99/101. 
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2. Die verfassungsrechtlich vorausgesetzten Merkmale der Koalitionen 
leiten sich aus dem Schutz- und Ordnungsziel der Koalitionsfreiheit ah 

Die durch die Koalitionsfreiheit bewirkte Anerkennung und Sicherung der kol
lektiven Wahrung und Durchsetzung von Interessen auf der Grundlage freier und 
selbstbestimmter Assoziation ist, dem verfassungspolitischen Sinn dieses Grund
rechts gemäß, an der intendierten autonomen Kampf- und Ausgleichsordnung aus
gerichtet, in deren Rahmen grundsätzlich die Wahrung und Förderung der Arbeits
und Wirtschaftsbedingungen stattfinden soll. Nach diesem Schutz- und Ordnungs
ziel der Koalitionsfreiheit sind Begriff, Stellung und Funktionen der Koalitionen 3 3 

verfassungsrechtlich zu bestimmen. 
Koalitionen sind Vereinigungen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern, die auf 

freiwilligem Zusammenschluß mit den Mitteln des Privatrechts beruhen, gegnerfrei 
und unabhängig sind und eine kollektive Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen im Rahmen der gegenläufigen, antagonistischen Grundbe
ziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anstreben. Diese Merkmale der 
Koalition 3 4 grenzen den subjektiven Geltungsbereich der Koalitionsfreiheit von 
dem der Vereinigungsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 GG) ab. 

Daraus, daß eine Vereinigung die Merkmale einer Koalition aufweist und damit 
den Schutz der Koalitionsfreiheit genießt, folgt nicht, daß ihr alle Befugnisse zu
kommen müssen, die von der Rechtsordnung für kollektivreditliche Betätigungen 
geschaffen oder anerkannt werden. Denn diese Befugnisse haben im Rahmen der 
von der Koalitionsfreiheit intendierten autonomen Ordnung des Arbeitslebens eine 
unterschiedliche Funktion und Tragweite und können deshalb auch von unterschied
lichen Voraussetzungen abhängig sein oder jedenfalls durch den Gesetzgeber von 
unterschiedlichen Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Das Schutz- und 
Ordnungsziel der Koalitonsfreiheit, das die Sicherung der sozialen Selbstverwal
tung einschließt 3 5, ist Leitlinie der Auslegung auch hinsichtlich des Schutzbereichs 
des Grundrechts. Das gilt besonders, aber nicht nur für Tarifvertragssystem und 
Arbeitskampf. 

Auf der anderen Seite bedeutet diese Auslegungsrichtlinie, daß jede Differenzie
rung des Betätigungsschutzes für die Koalitionen einer Rechtfertigung bedarf, die 
durch hinreichende Gründe der Sicherung der kollektiven Kampf- und Ausgleichsord
nung getragen sein muß. Auch kann es sich nur um eine Differenzierung des Be
tätigungsschutzes handeln, nicht etwa darum, bestimmten an sich die Koalitions
merkmale erfüllenden Vereinigungen den Schutz der Koalitionsfreiheit überhaupt 
zu entziehen. So können etwa Vereinigungen leitender Angestellter (§ 5 Abs. 3 
BetrVG) Koalitionen im Sinne des Grundrechts sein, dennoch aber in ihrer Tätigkeit 

3 3 ) W. Weber aaO. (Anm. 24); W. Reuß, Die Stellung der Koalitionen in der geltenden 
Rechtsordnung, ArbRGgwart 1, 1964, S. 144; G . Müller , Die Koalitionen in der 
Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, JJb 1969/70, S. 125; U . Scheuner, Die 
Rolle der Sozialpartner aaO. (Anm. 21). 

34) W. Reuß aaO. (Anm. 33) S. 146 ff.; H . C . Nipperdey/F. J . Säcker, Arbeitsrechts-Blattei 
D , Berufsverbände I, 1970, C ; R. Scholz aaO. (Anm. 1) S. 47 ff.; W. D . Walloth, Das 
Koalitionsrecht im Lichte der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, ArbRGgwart 
11, 1974, S. 73/76 ff.; E . Stein aaO. (Anm. 1) S. 181; W. Zöl lner, Arbeitsrecht aaO. 
(Anm. 1),S. 73 ff. 

35) „Soziale Selbstverwaltung" ist darum nicht nur ein zusammenfassender, soziologischer 
Begriff, wie K . - H . Gießen, die Gewerkschaften im Prozeß der Volks- und Staatswil
lensbildung, 1976, S. 120 ff., 194 f., meint. 
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Beschränkungen zum Schutz der betriebsverfassungrechtlichen Organisation und 
Zuständigkeitsordnung unterworfen werden36. 

3. Koalitionen sind nicht notwendig tariffähig 

Die Koalitionsfreiheit garantiert die Tarifautonomie und gewährleistet, über die 
Zuweisung kollektiver Rechte hinaus, die Einrichtung des Tarifvertragssystems, 
„die Institution eines gesetzlich geregelten und geschützten Tarif Vertragssystems, 
dessen Partner frei gebildete Koalitionen sein müssen" 3 7 . Mit dem Auslegungsge
danken der Einrichtungsgarantie wird den objektiven und das öffentliche Interesse 
berührenden Bedingungen und Wirkungen der Tarifautonomie Rechnung getragen. 
Es ist derselbe Punkt, der es erlaubt, von einer „Aufgabe" der Tarifparteien zu 
sprechen. Die dabei mitgedachten Funktionsbedingungen des Tarifvertragssystems 
rechtfertigen es, die Tarifautonomie nicht schlechthin als eine Befugnis der Koali
tionen anzusehen, sondern von der gesetzlich als „Tariffähigkeit" ausgestalteten 
Eignung abhängig zu machen, die Aufgabe einer Tarifpartei im kollektiven Kampf
und Ausgleichssystem zu erfüllen 3 8 . Dies kann auch als notwendiges Element einer 
umfassender verstandenen „Leistungsfähigkeit" der Koalitionen gesehen werden39. 
Der Gesetzgeber hat daher zu Recht die Tariffähigkeit nur den Gewerkschaften 
und nicht allen Arbeitnehmer-Koalitionen zuerkannt (§ 2 Abs. 1 TVG) 4 0 . Ande
rerseits ist es nicht gerechtfertigt, den Schutz der Koalitionsfreiheit tariffähigen 
Koalitionen vorzubehalten41 und damit ein sich auf sonstige koalitionsmäßige Tä
tigkeit beschränkendes Assoziationsinteresse nur dem Schutz der Vereinigungsfrei
heit (Art. 9 Abs. 1 GG) zu unterstellen. 

Zu den Anforderungen an eine tariffähige Koalition, insbes. an eine Gewerk
schaft, gehört es, daß sie in der Lage ist, die Gegenseite im Hinblick auf den Ab-
sdiluß eines Tarifvertrages einem fühlbaren „Druck und Gegendruck" auszusetzen42; 
denn anders kann sie die ihr als Tarifpartei abzufordernde Schutz- und Ordnungs
aufgabe nicht wirksam erfüllen. Da dieses umstrittene43 Kriterium eine Einschrän-

36) B A G AP Nrn . 9 und 10 zu § 5 BetrVG 1972 mit Anm. von. R. Richardi; L A G Düssel
dorf D B 1973, 2144; L A G Frankfurt D B 1974, 289. — A. Chr . Hoffknecht, Die leiten
den Angestellten im Koalitions- und Arbeitskampfrecht, 1975. 

37) B V e r f G E 4 , 96. 
3S) W. Reuß aaO. (Anm. 33) S. 153; P. Badura, Anmerkung zu A r b G Stuttgart, E z A Art. 

9 G G , 9; ders., Arbeitsgesetzbuch aaO. (Anm. 1), S. 135 f.; W. Dütz , Soziale Mächtig
keit als Voraussetzung eines einheitlidien Koalitionsbegriffs? A u R 1976, 65: A. Söl l
ner, Mädit igkeit und Leistungsfähigkeit als typologische Merkmale der arbeitsrechtli-
dicn Gewerkschaften, A u R 1976, 321; H . Wiedernann/H. Stumpf aaO. (Anm. 15) 
Ein l . 32 und § 2 R N r n . 13 ff. — BVer fGE 4, 96/106 ff.; 18, 18/26 f.; 20, 312/318 ff.; 
B A G JZ 1977, 470. 

3 9 ) W. Herschel, Leistungsfähigkeit - eine Voraussetzung arbeitsrechtlicher Koalitionen, 
A u R 1976, 225, bes. S. 232, 233. 

4 0 ) E . R. Huber aaO. (Anm. 25) bezeichnet S. 445 die Tariffähigkeit als selbstverständ-
lidien Bestandteil der Koalitionsfreiheit - weswegen § 2 Abs. 1 T V G den Art. 9 Abs. 
3 G G verletze - , nennt aber S. 376 die Tariffähigkeit , wo sie durch Gesetz statuiert 
sei, eine kraft Gesetzes bestehende („nichtwesentliche") Eigenschaft der Koalition. 

4 1 ) So Nipperdey/Säcker aaO. (Anm. 34) Ε I ; F . J . Säcker, Arbeitsrechts-Blattei, D-Blatt 
Tarifvertrag II A, 1970, 2 a. 

42) B A G E 21, 98; 23, 320; B A G JZ 1977, 470 mit abl. Anm. von W. Grunsky. - G . M ü l 
ler aaO. (Anm. 33) S. 150 f.; P. Badura, Anmerkung aaO. (Anm. 38); W. D ü t z aaO. 
(Anm. 38). 

« ) Abi. W. Zöllner, Anmerkung in S A E 1969, 140; ders., Arbeitsrecht aaO. (Anm. 1), 
S. 226; F . J . Säcker aaO. (Anm. 41); E . Stahlhacke, Die Reditsprechung des Bundes-
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kung der durch die Koalitionsfreiheit geschützten Betätigungsfreiheit von Koali
tionen darstellt, kann es für eine tarifwillige Koalition nur bei greifbaren Anhalts
punkten der mangelnden „Tauglichkeit" zur Versagung der Tariffähigkeit führen; 
ein Kontrollmaß für die koalitionspolitische Tüditigkeit von Koalitionen ist das 
Kriterium nicht. 

4. Die Gewerkschaften sind die kollektive Schutzmacht der 
Arbeitnehmer 

„Die Gewerkschaften sind in den letzten Jahrzehnten über ihre ursprüngliche 
Zielsetzung — Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeit
nehmer — weit hinausgewachsen; sie beanspruchen die Repräsentation der Arbeit
nehmerinteressen in Staat und Gesellschaft in umfassender Weise und bilden heute 
einen bestimmenden Faktor im Wirtschafts- und Sozialleben. Es läßt sich nicht leicht 
eine die Arbeitnehmerinteressen auch nur mittelbar berührende Maßnahme denken, 
bei der ihnen nicht ein Mitspracherecht eingeräumt wird ." 4 4 Programme wie „Ge
sellschaftsreform als gewerkschaftliche Aufgabe" oder „Bildung im Dienste der 
Lohnabhängigen" und faktische Einflußmöglichkeiten und Tätigkeitsbereiche der 
Gewerkschaften45 reichen selbst über ein „umfassendes sozialpolitisches Mandat"4 6 

noch hinaus47. Die gesetzlich eingeräumten Funktionen der Gewerkschaften auch im 
Bereich der staatlichen Hoheitsgewalt, so in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, 
in der Arbeitsverwaltung und in der Sozialversicherung, in den Verwaltungsräten 
von Bundespost, Bundesbahn und der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr, 
selbst in der Gesetzgebung (§ 94 BBG), sind zahlreich und vielgestaltig48; sie müs
sen manchmal mit „anderen selbständigen Arbeitnehmervereinigungen mit sozial-
und berufspolitischer Zielsetzung" geteilt werden49 und stehen häufig pari passu 
auch den Arbeitgeberverbänden zu. In Tarifwesen und Arbeitskampf, Betriebsver
fassung, Personalvertretung und unternehmerischer Mitbestimmung bringt sich die 
durch Gewerkschaften vermittelte kollektive Interessenwahrung der Arbeitnehmer 
genuin im Rahmen der kollektivrechtlichen Grundbeziehung zur Geltung. 

Gewerkschaften sind Arbeitnehmer-Koalitionen, die satzungsgemäß die spezifi
schen Interessen ihrer Mitglieder im Gesamtbereich der Wahrung und Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, insbes. auch in Tarifvertragssystem und Ar
beitskampf50, verfolgen. Das kennzeichnende spezifische Interesse geht aus der Stel-

arbeitsgeridits zum allgemeinen Tarifrecht, ArbRGgwart 11, 1974, S. 21/30 if.; H . 
Wiedemann/H. Stumpf aaO. (Anm. 15) § 2 R N r n . 193 ff. 

44) BVer fGE 38,281/305. 
45) K . - H . Gießen aaO. (Anm. 35) S. 31 ff. 
46) H . F. Zadicr, Aktuelle Probleme der Repräsentat ionsst ruktur der Gesellschaft in der 

Bundesrepublik Deutsdiland, in: Festschrift für Friedrich Berber, 1973, S. 549/565. 
47) K. von Beymc, Gewerksdiaften und Arbeitsbeziehungen in kapitalistisdien Ländern, 

1977. - Eine Auseinandersetzung über „Gewerkschaftsmacht" zwischen M. Löwisch. 
RdA 1975, 53 und U . Zachert, A u R 1977, 1. 

4S) Vgl. die Ubersichten bei W. Weber, Sozialpartner aaO. (Anm. 24), S. 211 ff. und 
K . - H . Gießen aaO. (Anm. 35) S. 20 ff.; M. G . A m m e r m ü l l e r , Verbände im Recht
setzungsverfahren, 1971, befaßt sich vornehmlich mit § 94 B B G . 

49) §§ 20, 23 Abs. 2, 37 Abs. 2, 43 Abs. 1 A r b G G ; §§ 14 Abs. 2, 35, 46 Abs. 1 S G G : 
§§ 48, 51 Abs. 4 SGB-Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung vom 23. 12. 
1976 (BGBl. I S . 3845). 

50) Hier können sich durdi Gesetz, so im öffentlichen Dienst, oder durch besondere U m 
stände der Arbeitserbringung Abweichungen ergeben; vgl. BVer fGE 18, 18; BVerwGE 
15, 168. 
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lung als Arbeitnehmer, „Verdienst des Lebensunterhaltes durch Hingabe der Ar
beitskraft in abhängiger Tätigkeit" 5 1 , hervor. Da die Koalitionsfreiheit „für jeder
mann und für alle Berufe" gewährleistet ist, sind überall dort, wo eine abhängige 
Erbringung von Arbeit gegenüber einem Arbeitgeber stattfindet, Zusammenschlüsse 
zu Gewerkschaften oder sonstigen Arbeitnehmer-Koalitionen möglich. Durch die 
neue Bestimmung des § 12 a TVG ist die mögliche Protektion durch Gewerkschaften 
auf gewisse „arbeitnehmerähnliche Personen" erweitert worden 5 2. 

Die Expansion der gewerkschaftlichen Aufgaben und Tätigkeitsbereiche, ihre 
fortschreitende „Befestigung" 5 3, vor allem durch das Einrücken in unternehmerische 
und gesamtwirtschaftliche Funktionen, läßt die Gewerkschaften schon als „mit Ord
nungsaufgaben betraute Berufsorgane" erscheinen54. Hier tritt ein Spannungsmo
ment auf, das zur Zerreißprobe werden kann. Denn der Interessenstandpunkt des 
einzelnen Arbeitnehmers kann in der Gewerkschaft nur dann jedenfalls potentiell 
aufgehoben sein, wenn die Gewerkschaft das Interesse der Arbeitnehmer als Leit
linie und Lebensgesetz verkörpert 5 5 . 

5. Der Schutz der Koalitionsfreiheit beschränkt sich nicht auf einen „Kernbereich" 
koalitionsgemäßer Betätigung 

Das geschützte Recht der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, Vereinigungen zur 
kollektiven Verfolgung ihrer Interessen zu bilden, ihnen beizutreten und sich in 
ihnen zu bestätigen, und ebenso das Recht der Koalitionen, „durch spezifische ko
alitionsgemäße Betätigung die in Art. 9 Abs. 3 GG genannte Zwecke zu verfolgen"56, 
sind sachlich durch die Zielsetzung umschrieben und begrenzt, daß durch diese Tätig
keiten eine „Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen" 
angestrebt wird. Die Formel „Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen" ist aus der 
Blickrichtung der Arbeitnehmerseite abgefaßt. Sie bezeichnet einen unteilbaren Sinn-
und Lebenszusammenhang, nämlich die Rechte und Interessen, die aus der Erbrin
gung und Annahme abhängiger Arbeit unter den Bedingungen privatwirtschaft
licher Leistung entspringen oder entspringen können. Der neue Ausdruck ist an die 
Stelle der älteren Formulierung „Lohn- und Arbeitsbedingungen" gesetzt worden, 
um zweifelsfrei festzulegen, daß nicht nur arbeitsrechtliche Rechte und Interessen 
gemeint sind. Die mit dem Grundrecht beantwortete Schutzbedürftigkeit der Ar
beitnehmer hat auch sozial-, wirtschafts- und kulturpolitische Dimensionen und 
kann bei entsprechender programmatischer Ausformung Politik und Gesellschafts
politik im ganzen erfassen. Ein wesentlicher Sinn des Grundrechts liegt gerade darin, 
die soziale Selbstbestimmung durch Koalitionen zu gewährleisten und den Koalitio
nen die freie Entscheidung und Mittelwahl im Hinblick auf ihre Interessen bei der 
Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu überlassen 5 7. 

51) BayVer fGH V G H E n.F. 8 II 11. In dieser Entscheidung wird im übrigen entgegen 
dem Grundsatz der „Untei lbarkei t" des Gewerkschaftsbegriffs dem Ausdruck „Ge
werkschaften" in Art. 35 Bay Verl eine erweiterte Bedeutung gegeben. 

52) Bericht der Bundesregierung über Erfahrungen bei der Anwendung des § 12 a des T a 
rifvertragsgesetzes, Bundestag Drucks. 8/716. 

5 3 ) G . Briefs, Zwischen Kapitalismus und Syndikalismus, 1952. 
5 4 ) H . Wiedemann, Die deutschen Gewerksdiaften - Mitgliederverband oder Berufsorgan? 

R d A 1969, 321/328. 
55) P. Badura, Unternehmerische Mitbestimmung aaO. (Anm. 1), S. 280 f. Vgl. auch J . H . 

Kaiser, Die Repräsentat ion organisierter Interessen, 1956, S. 83 ff. 
56) BVer fGE 28, 295/304. 
57) BVer fGE 18, 18/32; 28, 295/304 f. 
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Auch wenn mangels koalitionsgemäßer Zielsetzung die Teilnahme am allgemeinen 
Rechts- und Wirtschaftsverkehr und am politischen Prozeß im allgemeinen58 nicht 
unter die Koalitionsfreiheit fallen, ist das geschützte Betätigungsrecht sehr weit ge
spannt. Er schließt zuerst die Tätigkeiten in Bezug auf die kollektivrechtliche Grund
beziehung zur Gegenseite ein, ebenso aber die Wahrnehmung der Gruppeninteressen 
gegenüber dem Staat, den politischen Parteien und der Öffentlichkeit. 

Die Koalitonsfreiheit schützt die kollektive Interessenwahrung der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber als Grundrecht und gewährleistet das Tarifvertragssystem als Ein
richtungsgarantie. Der weite Bereich der koalitionsgemäßen Betätigungen berührt 
notwendig mehr oder weniger das Gemeinwohl, einzelne öffentliche Belange und 
Rechte oder Interessen Dritter. Außerdem sind die Rechte und Interessen der Koali
tionsangehörigen, soweit sie in die Reichweite der Koalitionszuständigkeit fallen, 
nicht durch die Koalition absorbiert, so daß die staatliche Entscheidungsvollmacht 
und Schutzverantwortung überhaupt entfiele. In allen diesen Richtungen ist die Aus
gleichung des Betätigungsrechts der Koalitionen mit den berührten Belangen, Rech
ten und Interessen durch Gesetz oder Richterspruch erforderlich. „Es ist Sache des 
Gesetzgebers und fällt in den Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit, die Tragweite 
der Koalitionsfreiheit dadurch zu bestimmen, daß er die Befugnisse der Koalitionen 
im einzelnen ausgestaltet und näher regelt"59. Dies muß aber nach der Richtlinie der 
Koalitionsfreiheit geschehen. Dem Bundesverfassungsgericht dient der Gesichtspunkt 
des „Kernbereichs" des Grundrechts als Formel für die hier notwendige Abwägung 
und Ausgleichung, womit eine Art Stufung der Schutzkraft des Grundrechts je nadi 
der Bedeutung einzelner koalitionsgemäßer Betätigungen, gemessen an dem Schutz-
und Ordnungsziel des Grundrechts, angedeutet wird 6 0 . Der „Kernbereich" besteht 
vor allem in der Garantie eines vom Staat bereitgestellten Tarifvertragssystems und 
in der Bildung freier Koalitionen als Partner der Tarifverträge; er garantiert „die
jenigen Tätigkeiten, für die sie (sc. die Koalitionen) gegründet sind und die für die 
Erhaltung und Sicherung ihrer Existenz als unerläßlich betrachtet werden müssen" 6 1 . 

III. Die organisatorische Autonomie und ihre Bindungen 

1. Organisationsautonomie und Satzungsautonomie sind notwendige Bedingungen 
der Koalitionsfreiheit 

Ein wesentlicher Ausdruck der Freiheit, Vereinigungen zu bilden, ist die durch Sat
zungsbestimmungen auszuübende Autonomie der Vereinigung hinsichtlich der Mit
gliedschaftsbedingungen und der organisatorischen Gestaltung. Die von einer Ko
alition im Interesse der Selbstorganisation entfalteten Tätigkeiten genießen den 
Schutz der Koalitionsfreiheit. 

Das Gesetz kann zur Wahrung von Gemeininteressen und zum Schutz der Mit
glieder Normativbestimmungen und Rahmenvorschriften aufstellen, muß dabei aber 
den durch das Grundrecht garantierten Grundsatz der freien Selbstgestaltung der 
Vereinigung respektieren. Im Falle der Koalitionen sind, über das allgemeine Ver
einsrecht hinaus, spezifische Schranken der Autonomie zu berücksichtigen, die aus 

58) BVer fGE 42, 133 für die Wahlwerbung einer Koalition vor allgemeinen politischen 
Wahlen. 

59) BVer fGE 28, 295/306. Vgl. auch BVerfG E z A § 5 T V G N r . 5. 
60) BVer fGE 19, 303/322; 20, 312/317; 28, 295/305 f. 
61) BVer fGE 38, 281/305 f. 
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der kollektivrechtlichen Grundbeziehung und aus der Verfügungsmacht der Koali
tionen, besonders der Gewerkschaften, über die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Mitglieder resultieren. Die zu fordernde Unabhängigkeit und Gegnerfreiheit 
stellt eine Bindung hinsichtlich der Mitgliedschaft einer Koalition dar. Das Mitglied 
und das potentielle Mitglied sind auf einen nichtdiskriminierenden Zugang zu den 
Koalitionen, die seine Interessen mit beherrschendem Zugriff und im Zusammen
wirken mit der kollektivrechtlichen Gegenseite sowie mit dem die Daseinsgrund
lagen fast durchgehend bestimmenden Leistungs- und Verteilungsstaates verwalten 
und auf die mögliche Teilnahme an der Willensbildung der Koalitionen angewiesen. 
Mitglied und potentielles Mitglied bedürfen auch des Schutzes gegen den Organi
sationszwang und gegen eine Diskriminierung, die von der sozialen Macht der Koa
litionen ausgehen können 0 2 . In diesen Richtungen bedürfen die vereinsrechtlichen 
Bestimmungen der Auslegung und ggf. der Ergänzung zugunsten der individuellen 
Koalitionsfreiheit. 

Wenn deshalb zum Schutz des einzelnen für Nichtaufnahme und für Ausschluß 
eine sachliche Rechtfertigung verlangt wird 6 3 , kann das nur richtig sein, wenn für 
den „sachlichen" Grund auch das Selbstgestaltungsrecht der Koalition 6 4 berücksich
tigt wird. Die kollektive Gewährleistung schließt es aus, den Gerichten eine unum
schriebene Kontrollbefugnis über die Art und Weise der kollektiven Interessen
wahrung zuzugestehen. 

2. Die Organisationsprinzipien der Koalition sind Bestimmungsgründe 
der Arbeits- und Wirtscbaflsverfassung 

Organisations- und Satzungsautonomie sind verfassungsrechtlich gesicherte Rech
te der Koalitionen. Die aus der Ausübung dieser Rechte hervorgehende Struktur des 
Koalitionswesens bleibt zwar trotz der „öffentlichen Aufgabe" der Koalitionen eine 
Erscheinung des gesellschaftlichten Bereichs, gewinnt aber die Tragweite einer in
stitutionellen Bedingung der Arbeits- und Wirtschaftsverfassung. Das gilt besonders 
wieder für die Organisationsprinzipien der Gewerkschaftsbewegung, auch soweit 
diese dem kollektiven Arbeitsrecht und den sonst berührten Teilen der Rechtsord
nung nur unausdrücklich zugrunde liegen. Die gemeinten Organisationsprinzipien 
sind die Entscheidungen der deutschen Gewerkschaftsbewegung für die Einheitsge
werkschaft — und nicht für Richtungsgewerkschaften — und für das Industrie
verbandsprinzip — und nicht für Berufs verbände 6 5 . Diese Gestaltungen prägen 
nicht nur das äußere Bild von Tarifauseinandersetzung und Arbeitskampf in 
Deutschland, sondern dürften eine hauptsächliche Basis dafür sein, daß die Gewerk
schaften in erheblichem Maße institutionalisierte Positionen, ζ. B. in Wirtschafts
und Sozialräten, in der Vermögensbildung, in der unternehmerischen Mitbestim
mung, anstreben oder erreicht haben, so daß sich greifbare Substrate für ihren — 
vom Standpunkt der Gewerkschaften: aufgedrängten — „öffentlichen Status" er
geben. 

62) P. Badura, Arbeitsgesetzbuch aaO. (Anm. 1), S. 137. 
63) M. Löwisch aaO. (Anm. 47) S. 57. 
64) B G H JZ 1973, 167: „Recht der Gewerkschaft auf Selbstbewahrung in ihrem Kern

bereich". 
65) K. von Beyme aaO. (Anm. 47) S. 19 if.; Α. Söl lner , Arbeitsrecht, 5. Aufl., 1976, S. 62 f.; 

W. Zöllner, Arbeitsrecht aaO. (Anm. 1), S. 72. 
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3. Durch ein „Koalitionsgesetz" auferlegte Anforderungen demokratischer 
Willensbildung dürfen das Prinzip der sozialen Selbstbestimmung nicht 

beeinträchtigen 

Die vielfältigen Erwägungen und Vorschläge für ein „Koalitionsgesetz", das die 
verfassungsrechtliche und politische Sonderstellung der Koalitionen in äußerer Ana
logie zu dem Parteiengesetz gemäß Art. 21 Abs. 3 GG zur Geltung bringen sollte, 
hätte für die Koalitionen hauptsächlich Bindungen zur Folge, sei es auch nur solche, 
die ohne ausdrückliche Regelung schon nach geltendem Recht bestehen66. Ein derar
tiges Gesetz müßte im einzelnen wie im ganzen vor der Koalitionsfreiheit gerecht
fertigt werden. Als sein Inhalt könnten deshalb nur rahmenrechtliche Ausformungen 
der verfassungsrechtlich bedingten Modifikationen in Betracht kommen, denen die 
Vereinsautonomie der Koalitionen unterliegt. So könnten willkürliche Diskriminie
rungen, die ohnehin verboten sind, umschrieben und könnten die Koalitionssatzun
gen zu ausreichenden, klaren und berechenbaren Regelungen gezwungen werden. 

Häufig wird als Forderung und dementsprechend als Regelungsthema für ein 
Koalitionsgesetz das Erfordernis aufgestellt, die Willensbildung der Koalition müß
te „demokratischen Grundsätzen" genügen 6 7 . Von Verfassungs wegen sind demo
kratische Grundsätze ein Kriterium der Staatsform und der politischen Willens
bildung, nicht der individuellen oder kollektiven Interessenverfolgung. Art. 21 Abs. 
1 Satz 3 GG ist eine Ausnahmebestimmung für die an der politischen Willensbildung 
mit allgemeiner und auf parlamentarische Vertretung angelegten Zielsetzung mit
wirkenden Parteien68. Das den Koalitionen für die soziale Selbstbestimmung im 
Rahmen der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen gewährleistete Recht der organi
satorischen Selbstgestaltung muß im Sinne der individuellen Koalitionsfreiheit der 
Mitglieder an den Grundsätzen einer freien Assoziation und einer nichtdiskrimi
nierenden Teilnahme ausgerichtet sein. Es braucht sich aber nicht bestimmte Formen 
der Organisation aufzwingen zu lassen, die der Gesetzgeber, d. h. der Staat, als 
Merkmale demokratischer Willensbildung betrachtet. Die mit öffentlicher Verant
wortlichkeit verbundenen Funktionen im Tarifvertragssystem und in Verwaltung 
und Rechtsprechung verrücken nicht das für die Koalitionen maßgebliche Prinzip 
der freien und selbstbestimmten Assoziation. 

IV. Kollektive Interessenwahrung und Außenseiter 

1. Der rechtliche Schutz des VTertretungsanspruchs der Koalitionen wird durch 
das Prinzip der freien Verbandsbildung bestimmt und begrenzt 

Die Koalitionsfreiheit verbindet das individuelle Freiheitsrecht der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber und die kollektive Gewährleistung zugunsten der Koalitionen. 

6 6 ) M. Gerhard, Das Koalitionsgesetz 1975, be fürwor te t ein Koalitionsgesetz nur für die 
tariffähigen Koalitionen. 

6 7 ) Nipperdey/Säcker aaO. (Anm. 34) C I 3 unter Berufung auf die tarifvertragliche 
Rechtsetzungsmacht; H . Föhr, Anforderungen des Grundgesetzes an den Aufbau von 
Verbänden, N J W 1975, 617 wegen „verfassungspolitisch notwendigen Aufgaben" von 
Verbänden; M. Gerhard aaO. (Anm. 66) S. 212 ff. wegen der Einwirkung auf die 
Staatswillensbildung; K. Popp, öffentl iche Aufgaben der Gewerschaften und inner-
verbandliche Willensbildung, 1975, der allerdings „demokratisch" nur als A b k ü r z u n g 
für eine von den Mitgliedern ausgehende Willensbildung „von unten nach oben" be
nutzt. - Dagegen H . Wiedemann/H. Stumpf aaO. (Anm. 15) § 2 Rnr . 162. 

68) Siehe H . F. Zacher, Staat und Gewerkschaften, 1977, S. 48. 
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Auch soweit dem Grundrecht für Tarifautonomie und Arbeitskampf eine spezifisch 
den Koalitionen zukommende Garantie und Aufgabe entnommen werden kann, 
wird damit der Grundsatz der freien und selbstbestimmten Autonomie nicht ver
lassen. Die Lehre, daß dem geltenden Recht in § 5 TVG die Vorstellung einer 
„erweiterten Autonomie" der Koalitionen zugrunde liege, die von vornherein alle 
Angehörigen des jeweiligen Berufskreises und damit auch die Außenseiter erfasse, 
wird vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich verworfen. Das Gericht prüft 
zwar nicht, ob eine von dieser Vorstellung ausgehende gesetzliche Regelung mit dem 
Grundgesetz vereinbar wäre, legt dann aber dar, daß die Tarifautonomie grund
sätzlich auf die Mitglieder der Tarifparteien beschränkt sei und daß diese grundsätz
liche Beschränkung der Koalitionsfreiheit und auch dem demokratischen Prinzip 
entspreche, nämlich dem Grundsatz, daß der Staat seine Normsetzungsbefugnis 
nicht in beliebigem Umfang außerstaatlichen Stellen überlassen und den Bürger nicht 
schrankenlos der normsetzenden Gewalt autonomer Gremien ausliefern dürfe, die 
ihm gegenüber nicht demokratisch bzw. mitgliedschaftlich legitimiert seien69. Der 
Außenseiter d. h. der nicht oder anders Organisierte, kann somit nur durch Gesetz 
oder kraft Gesetzes einer Tarifnorm unterworfen werden. 

Diese verfassungsrechtlich bedingte Grenze der Tarifautonomie ist in dem Prinzip 
der freien Verbandsbildung und in der individuellen Koalitionsfreiheit begründet, 
die im Sinne der freien und freiwilligen Assoziation auch das Recht schützt, einer 
Koalition fernzubleiben oder aus ihr auszutreten („negative" Koalitionsfreiheit)70. 
Das Bundesverfassungsgericht, wie früher das Reichsgericht71, hat es bisher 
offengelassen, ob das Grundrecht die negative Koalitionsfreiheit umfasse, hat diese 
aber immerhin dahin bestimmt, daß sie die Freiheit garantiere, sich einer anderen 
oder keiner Koalition anzuschließen, und damit ein Recht dagegen gebe, daß Zwang 
oder Druck in Richtung auf eine Mitgliedschaft ausgeübt werde72. 

Das in der Koalitionsfreiheit wirksame soziale Schutzprinzip, das den besonderen 
Status der Gewerkschaften fundiert, verbietet es, die individuelle Koalitionsfreiheit 
über die Wahrung der Entscheidungs- und Wahlfreiheit des Außenseiters hinaus 
als ein Hindernis einer jeglichen gesetzlichen Erweiterung der Wirkung von Tarif
normen zu konstruieren oder gar in ein zur Schwächung der kollektiven Gewähr
leistung führendes Recht umzumünzen. Der Gesetzgeber darf bei hinreichender sach
licher Rechtfertigung das tarifrechtliche Mandat der Koalitionen zum Ausgangs
punkt nehmen und, wie bei betrieblichen und betriebsverfassungsrechtlichen Fragen 
(§ 3 Abs. 2 TVG) oder im Falle der Allgemeinverbindlicherklärung (§ 5 TVG),. 
die Erstreckung von Tarifnormen auf Außenseiter zulassen oder anordnen73. 

2. Koalitionsfreiheit und Koalitionszwang sind unvereinbar 

Ein die Koalitionsfreiheit des Außenseiters berührender Koalitionszwang besteht 
darin, daß durch Gesetz oder Koilektivvereinbarung eine den Organisierten begün-

69) BVerfG E z A § 5 T V G Nr . 5. 
70) B A G A P Nr. 13 zu Art. 9 G G ; G . Mül ler aaO. (Anm. 33) S. 146; P. Badura, Grund

freiheiten der Arbeit, in : Festschrift für Friedrich Berber, 1973, S. 11/31 ff.; H . Budi-
ner, Grundgesetz und Arbeitsverfassung, in: K. Low (Hrsg.), 25 Jahre Grundgesetz, 
1974, S. 5/15 ff.; R. Steinberg aaO. (Anm. 32) S. 100 ff.; H . Wiedemann/H. Stumpf 
aaO. (Anm. 15) Ein l . 72. 

71) R G Z 111, 199/201. 
72) B V e r f G E 31, 297/302; BVerfG E z A § 5 T G V N r . 5. 
73) B V e r f G E 34, 307; BVerfG E z A § 5 T V G N r . 5. 
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stigende und den Außenseiter belastende Wirkung herbeigeführt wird, die den 
Außenseiter als Zwang, Druck oder sonstige greifbare Beeinträchtigung trifft. Der 
Koalitionszwang ist unzulässig 7 4 ; soweit er zu einer Abhängigkeit des Erwerbs, des 
Verlusts oder der Art des Arbeitsplatzes von einer Koalitionszugehörigkeit führt, 
verstößt er auch gegen Art. 12 Abs. 1 GG. 

Die Tarifparteien dürfen danach keine Organisationsklauseln vereinbaren. Tarif
abschlußklauseln, insbes. Differenzierungsklauseln sind dagegen nicht absolut, wie 
es jedenfalls die Entscheidungsformel von BAG AP Nr. 13 zu Art. 9 GG ausdrückt, 
sondern nur dann unzulässig, wenn die Begünstigung der Organisierten zugleich die 
Wirkung eines Koalitionszwangs hat 7 5. Ist das der Fall, kann die Klausel nicht 
allein dadurch gerechtfertigt werden, daß sie „im Dienste der Tarifautonomie" und 
als „Organisationshilfe" zugunsten der Gewerkschaft vereinbart wird; sie dürfte 
nicht nur nützlich, sie müßte vielmehr im Einzelfall für die Funktionsfähigkeit der 
Tarifautonomie unerläßlich sein76. 

Das Verbot des Koalitionszwangs begrenzt auch die tarifvertragliche Begünsti
gung gewerkschaftlicher Vertrauensleute, deren Tätigkeit selbst der koalitionsgemä
ßen Betätigung der Gewerkschaften zuzurechnen ist 7 7. 

V. Arbeitsverfassung und Wirtschaftsverfassung 

1. Die gesetzlichen Befugnisse der Gewerkschaften im Rahmen der betrieblichen, 
der unternehmerischen und der gesamtwirtschaftlichen Mitbestimmung 

beruhen auf der Koalitionsfreiheit 

Art und Ausmaß einer institutionalisierten Mitbestimmung der Gewerkschaften 
im Betrieb, im Unternehmen und in gesamtwirtschaftliche Aufgaben ausübenden 
Einrichtungen liegen in der Hand des verfassungsrechtlich gebundenen Gesetzgebers 
und seiner Gestaltungsfreiheit. Sofern dabei die soziale Schutzbedürftigkeit der ab
hängigen Arbeit das maßgebliche Ziel ist, handelt ein Gesetzgeber, der derartige 
Formen der Mitbestimmung einführt, auf der Linie des sozialstaatlichen Auftrags. 
Bei der gewählten Ausgestaltung der Mitbestimmung der Arbeitnehmer muß der Ge
setzgeber berücksichtigen, daß die Gewerkschaften die in Bestand und Betätigung 
durch die Koalitionsfreiheit geschützten kollektiven Schutzorganisationen der Ar
beitnehmer sind und ihnen deshalb eine angemessene und selbständige Beteiligung in 
den Mitbestimmungsorganen eröffnen, allerdings unter Vermeidung eines Koali
tionszwanges zu Lasten von Außenseitern. In dieser Hinsicht ist Art. 9 Abs. 3 GG 
die Grundlage eines Beteiligungsanspruches68. 

Während die betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungs- und Mitwirkungs
rechte dem Prinzip nach als arbeitsrechtliche Regelungen eingeordnet werden kön
nen, greifen Befugnisse der unternehmerischen und einer gesamtwirtschaftlichen Mit-

74) E . R. Huber aaO. (Anm. 25) S. 384, 386 f.; von Münch, BonnKomm, Art. 9, Rnrn. 
157 ff.; F . J . Säcker aaO. (Anm. 1) S. 29 f.; H e s s V G H D V B l . 1974, 425. 

75) E . Stahlhacke aaO. (Anm. 43) S. 21 f.; H . Wiedemann/H. Stumpf aaO. (Anm. 15) 
Ein l . 74 ff. 

76) Siehe R. Steinberg aaO. (Anm. 32) S. 103 ff., der tariflichen Differenzierungsklauseln 
einen größeren Spielraum gegenüber der Koalitionsfreiheit der Außensei ter e inräumt. 

77) Zur umstrittenen tarifrechtlichen Zulässigkeit siehe die unterschiedlichen Stellung
nahmen von O. Wlotzke, R d A 1976, 80, W. Blomeyer, D B 1977, 101, und H . Wiede
mann/H. Stumpf aaO. (Anm. 15) Ein l . 176 ff. 

78) F . J . Säcker aaO. (Anm. 1) S. 55 ff. für die unternehmerische Mitbestimmung. 
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bestimmung über die Arbeitsverfassung hinaus. Auch insoweit bleibt der Schutz der 
ja nicht auf die arbeitsrechtlichen Beziehungen beschränkten Koalitionsfreiheit be
stehen. Sie kann hier auch als „Gegengewicht" gegen das Eigentum und seine Garan
tie gesehen werden79, sofern dabei nicht beiseite bleibt, daß die Koalitionsfreiheit 
insgesamt und insbes. das garantierte System von Tarifvertrag und Arbeitskampf 
nicht nur einseitig das organisierte Interesse der Arbeitnehmerseite sichern. 

2. Eine wirtschaftsdemokratische Aufhebung der Verschiedenheit von 
Arbeitsverfassung und Wirtschaftsverfassung setzt ein verfassungsänderndes 

Gesetz voraus 

Die durch die Koalitionsfreiheit bewehrte soziale Selbstbestimmung der Arbeit
nehmer schließt die programmatische Zielsetzung ein, über den kollektiven Schutz 
arbeitsrechtlicher Rechte und Interessen hinaus die privatwirtschaflliche Wirtschafts
ordnung in Richtung „gemeinwirtschaftlicher" und „wirtschaftsdemokratischer" Ge
staltungen zu verändern. Die gewerkschaftlich geführte soziale Selbstbestimmung 
der Arbeitnehmer wirkt als Motor einer „Demokratisierung" der Wirtschaft und 
damit eines nicht mehr auf Eigentum und Vertragsfreiheit als beherrschenden 
Grundsätzen beruhenden, neuen Verteilungsprinzips80. Die Verfassung hat die 
wirtschaftsverfassungsrechtliche Qualität derartiger Bestrebungen erkannt und die 
Sozialisierung als einen Weg zu ihrer Verwirklichung ausdrücklich geregelt (Art. 15 
GG). Andere in Betracht kommende Wege vergleichbarer Umgestaltungswirkung 
könnten wegen der damit verbundenen Beeinträchtigungen verfassungsrechtlicher 
Rechte und Garantien nur mit Hilfe verfassungsändernder Gesetzgebung beschritten 
werden. 

Eine unternehmerische Mitbestimmung, jedenfalls bei paritätischer Ausgestaltung, 
setzt bei der unternehmerischen Planungs- und Entscheidungsfunktion an und ist vom 
gewerkschaftlichen Standpunkt nicht zuletzt ein Werkzeug der Kontrolle wirt
schaftlicher Macht81. Sie ist eine Institution der Wirtschaftsverfassung nicht weniger 
wie eine solche der Arbeitsverfassung. Hs wird behauptet, daß sie zwar zu einer stär
keren sozialen Kontrolle unternehmerischer Entscheidungen führe, dagegen die prin
zipielle Abhängigkeit und Schutzbedürftigkeit der Beschäftigten keineswegs auf
hebe, so daß Tarifautonomie und Arbeitskampf weiterhin ihre unverzichtbare Be
deutung behielten82. Der kollektivrechtliche Charakter der unternehmerischen Mit
bestimmung ist damit evident. 

Unter dem Blickwinkel der Koalitionsfreiheit beeinträchtigt eine paritätische Un
ternehmensmitbestimmung die Rechte der Arbeitgeber und der Arbeitgeberverbän
de, da ihre freie und sclbstbestimmte Assoziationsfähigkeit behindert wird, und die 
Gleichgewichtigkeit des Tarifvertragssystems, in dem die Arbeitgeberseite nicht mehr 
mit gleicher Entscheidungsfähigkeit und Kampfkraft agieren kann 8 3. Unter diesen 
verfassungsrechtlichen Prämissen hängt die Verfassungsmäßigkeit des Mitbestim-

79) E . Stein aaO. (Anm. 1) S. 181. 
8 C ) Hierzu des näheren P. Badura, Unternehmerisdie Mitbestimmung aaO. (Anm. 1) S. 

279 ff. 
8 1 ) L . Schwegler, Mitbestimmung und Betriebsverfassung als Instrumente einer koordi

nierten gewerkschaftlichen Unternehmens- und Betriebspolitik, G e w M H 28, 1977, 
S. 705/706. 

8 2 ) U . Zachert, Gewerkschaftlidie Ubermacht: Ch imäre oder Reali tät? A u R 1977, 1/13. 
8 3 ) Dazu im einzelnen P. Badura/F. Rittner/B. Rüthers , Mitbestimmungsgesetz 1976 und 

Grundgesetz, 1977, S. 137 ff., 234 ff. 
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mungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153) davon ab, ob die dadurch 
geschaffenen mitbestimmungsrechtlichen Positionen nach ihren greifbar zu erwar
tenden Auswirkungen auf die Arbeitgeberseite hinter der Parität zurückbleiben. 
Das ist zu bezweifeln. 

3. Die Koalitionsfreiheit wird in dem Maße zu einem Strukturprinzip 
der Sozialordnung, in dem die Ordnungs- und Verteilungsfunktion des 

Tarifvertrages gegenüber dessen Schutzfunktion in den Vordergrund tritt 

Es ist keine neue Einsicht, daß die Koalitionsfreiheit ein verfassungsrechtlich statu
iertes Strukturprinzip der öffentlichen Wirtschafts- und Sozialordnung, also mehr 
als ein bloßes „Freiheitsrecht" ist 8 4. Die neuere Zeit hat jedoch zunehmend eine 
Entwicklung der Tarifpolitik hervortreten lassen, in der die Tarifbewegungen nach 
den Grundsätzen des Verteilungskampfes angestrebt und realisiert werden85. Die 
konjunktur- und wachstumspolitische Tragweite der Tarifpolitik kommt in der Ein
richtung der konzertierten Aktion (§ 3 StabG) zum Ausdruck und kann an dem Ge
wicht abgelesen werden, das den Äußerungen des Sachverständigenbeirates zur Be
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Gesetz vom 14. 8. 1963, BGBl. 
I S. 685) zu tarifpolitischen Fragen zugemessen wird. In dieser Hinsicht gewinnt die 
strukturelle Bedeutung der Koalitionsfreiheit eine neue Dimension. Die Gewerk
schaften werden damit zusammen mit den Arbeitgebern und deren Verbänden zu 
Garanten der wirtschaftlichen Entwicklung und Prosperität. Diese wirtschaftsver
fassungsrechtliche Funktion tritt in ein Spannungsverhältnis zu der Grundfunktion 
der Gewerkschaften, Schutz- und Kampfbündnisse der Arbeitnehmer zu sein. 

VI. Die autonome Ordnung des Arbeitslebens 
im demokratischen Verfassungsstaat 

1. Sozialstaat und Koalitionsfreiheit stehen in einem notwendigen Zusammenhang 

Die aus den materiellen Daseinsbedingungen sich ergebende soziale Schutzbedürf
tigkeit einzelner oder einzelner Gruppen ist die Grundlage des mit dem Sozialstaats
satz erteilten Schutz- und Gestaltungsauftrages. Hinsichtlich der spezifischen Schutz
bedürftigkeit der abhängigen Arbeit konkurriert diese dem Staat und insbes. dem 
gesetzgebenden Parlament gegebene Verfassungsdirektive mit den Zielen der in der 
Koalitionsfreiheit verankerten und von den Koalitionen getragenen sozialen Selbst
verwaltung. Der Sozialstaatssatz verpflichtet den Staat und bezeichnet eine Staats
aufgabe. Damit ist verfassungsrechtlich festgelegt, daß die Sicherung der sozialen 
Gerechtigkeit weder nur der individuellen Bemühung noch nur den organisierten 
Interessen überantwortet bleiben darf. Für den Bereich der abhängigen Arbeit ist 
aber durch die Koalitionsfreiheit angeordnet, daß hier der sozialen Selbstbestim
mung durch die Koalitionen ein Vorrang vor der staatlichen Ordnung und Zutei
lung zukommen soll. Insofern sind die Koalitionen kraft des Sozialstaatssatzes und 
der Koalitionsfreiheit als Bewegungskräfte und Garanten des „sozialen Verfas
sungsrechts" (Sinzheimer) wirksam, sie sind aber, als interessenbestimmte Organi
se) Siehe früher E. R. Huber aaO. (Anm. 25) S. 381 und in neuerer Zeit P. Lerche aaO. 

CAnm. 1)S. 26 f. 
85) Siehe H . Wiedemann/H. Stumpf aaO. (Anm. 15) Ein l . 10 ff. 

34 



Das Recht der Koalition — Verfassungsrechtliche Fragestellung 

sationen, nicht als die staatliche Verantwortung schlechthin verdrängende Träger 
der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen berufen. 
Die Entscheidung über das öffentliche Interesse kann in der parlamentarischen 
Demokratie und auch wegen des Sozialstaatssatzes dem gesetzgebenden Parlament 
nicht genommen werden. 

So wie Sozialstaat und Koalitionsfreiheit einen notwendigen Zusammenhang 
darstellen, so können im demokratischen Verfassungsstaat der Staat und die Koali
tionen nicht nur in einem Subordinations- oder Konkurrenzverhältnis gesehen wer
den. Die sozialstaatliche Erweiterung der staatlichen Aufgaben hat das Streben der 
organisierten Interessen nach Einfluß auf die Erledigung dieser Aufgaben entschei
dend verstärkt, aber auch den Staat zunehmend von der Unterstützung durch die 
Verbände abhängig gemacht86. „ . . .überall ist der Staat in seiner sozial- und wirt
schaftspolitischen Wohlfahrtsfunktion auf Kooperation mit den Gewerkschaften 
angewiesen"87. Mit der sozialstaatlichen Entgrenzung seiner Aufgaben kann der 
Staat nicht mehr nur mit den Mitteln seiner dem einzelnen und der Gesellschaft 
entgegentretenden Hoheitsgewalt seine Ziele erfüllen. Das Koalitionswesen ist die 
politisch und verfassungsrechtlich ausschlaggebende Erscheinung der „Demokratie 
als Gruppengesellschaft"88. 

2. Parlamentarisch!parteienstaatliche Repräsentation und verhändestaatliche 
Interessenwahrung sind je für sich notwendige Bedingungen des politischen 

Prozesses der Demokratie 

Die an ältere Vorbilder und ausländische Einrichtungen anknüpfenden Vorschlä
ge, einen Wirtschafts- und Sozialrat als Vertretungskörperschaft neben Bundestag 
und Bundesrat zu schaffen, hatten und haben recht unterschiedliche Ausgestaltungen 
vor Augen und sind von verschiedenen Seiten, auch von den Gewerkschaften, vor
gebracht worden. Sie suchen nach einer institutionellen Verbindung des demokra
tischen Parlamentarismus und der organisierten Vertretung von Interessen, zweier 
Formprinzipien, die sich bei je einseitiger Durchführung widersprechen und ohne 
wesentliche Abweichung von dem Grundsatz der parlamentarischen Repräsentation 
nicht in gleichrangigen Organen verwirklicht werden könnten 8 9 . Soweit nicht über
haupt das Verbot des Art. 79 Abs. 3 GG einem derartigen Vorhaben entgegenstünde, 
könnte ein Wirtschafts- und Sozialrat nur durch verfassungsänderndes Gesetz er
richtet werden90. 

Demokratische Repräsentation und Vertretung organisierter Interessen treten nur 
bei je reiner Verkörperung in selbständigen Institutionen zueinander in Wider
spruch. Demokratie kann nicht nur etatistisch gedacht und verwirklicht werden; 
denn der staatlich bestimmte politische Prozeß kann ohne Zwang und Unter-

86) \V. Weber aaO. (Anm. 24) S. 220 ff. 
8 7 ) H . F. Zacher, Staat und Gewerkschaften, 1977, S. 26. 
8 8 ) U . Scheuner, Politische Repräsentat ion und Interessenvertretung D Ö V 1965, 577. 
8 9 ) Dazu B.-D. Bryde, Zentrale wirtsdiaft spolitische Beratungsgremien in der Parlamen

tarischen Verfassungsordnung, 1972; P. Badura, Wirtschaftsverwaltungsredit, in : I . 
von Mündi , Hrsg., Besonderes Verwaltungsrecht, 4. Aufl., 1976, S. 257/300. 

9 0 ) Die Enquete-Kommission Verfassungsreform hat sich einstimmig dagegen ausgespro
chen, einen Bundeswirtschafts- und Sozialrat e inzuführen; Schlußbericht, Bundestag 
Drucks. 7/5924, S. 113 ff. - Dazu Stern, J ö R 25, 1976, S. 103; E . -W. Böckenförde, in : 
Die Ergebnisse der Enquete-Kommission Verfassungsreform und die verfassungs-
rechtlidie Fortentwicklung der Bundesrepublik, 1977, S. 23/37 ff. 
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drückung nicht alle Interessen und sozialen Bestrebungen in sich aufnehmen und 
absorbieren. Insofern ist es richtig, den „gesellschaftlichen", in der freien und selbst
bestimmenden Assoziation gegründeten und nicht in ein Element der öffentlich
rechtlichen Ordnung übergegangenen Charakter der Gewerkschaften zu betonen91, 
und insofern können die Koalitionen zum Kreis „außerstaatlicher, demokratisch 
nicht legitimierter und parlamentarisch nicht verantwortlicher ,Gruppierungen'" ge
rechnet werden92. In dieser Stellung können die Koalitionen der verfassungsstaat
lich legitimierten und geordneten öffentlichen Gewalt und den politischen Parteien, 
der Bürokratie und den Richtern, die in den verfassungsrechtlich bestimmten Insti
tutionen wirksam sind, nicht auf gleichem Fuß gegenübertreten. Das Prinzip der 
freien und selbstbestimmten Assoziation ist aber — und deshalb ist die bloße Ge
genüberstellung von Staat und Freiheit ein unvollständiges Deutungsschema — mit 
Aufgaben und Rechten verbunden, die eine von den Koalitionen gestaltete autonome 
Ordnung des Arbeitslebens von arbeits- und wirtschaftsverfassungsrechtlicher Trag
weite stiften sollen. Vor allem dadurch ist die kollektivrechtliche soziale Selbstbe
stimmung auf der Grundlage der Koalitionsfreiheit ein Teil der politischen 
Ordnung, d. h. der Ordnung von Macht und Verantwortung. 

91) H . F . Zacher, Gewerkschaften in der rechtsstaatlichen Demokratie einer Arbeitneh
mergesellschaft, in: Festschrift für Franz Böhm, 1975, S. 707/728, 732; ders., Staat und 
Gewerkschaften, 1977, S. 51 ff. 

92) BVerfG E z A § 5 T V G Nr . 5. 
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